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2021/1139
Beschlussvorlage
öffentlich

Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Mittelstadt 
Völklingen über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasseranlage 

(Abwassergebührensatzung - AGS -)
Organisationseinheit:

Bauverwaltung, Städtebauförderung
Beteiligt:

Technische Dienste
Finanzmanagement
Rechnungsprüfungsamt

Beratungsfolge Ö / N

Hauptausschuss (Vorberatung) N
Stadtrat (Entscheidung) Ö

Beschlussentwurf
…
Die beigefügte Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage wird 
beschlossen

Sachverhalt
 

Am 8. Oktober 2020 hat der Stadtrat die Neufassung der Völklinger 
Abwassergebührensatzung beschlossen. Hiermit wurde eine in Schmutz- und 
Niederschlagswasser aufgeteilte Abwassergebühr eingeführt („gesplittete 
Abwassergebühr“).
 
Nach der damals zu Grunde liegenden Kalkulation wurden die Gebührensätze ab 
dem  
1. Januar 2021 wie folgt festgesetzt:
- Schmutzwassergebühr = 3,52 € je m³ bezogenem Frischwasser,
- Niederschlagswassergebühr = 0,77 € je m² versiegelter Grundstücksfläche.
 
Die Gebührenhöhe ist jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
 
Nach den aktuell vorliegenden Daten kann die Schmutzwassergebühr ab dem 1. 
Januar 2022 und 20 Cent reduziert und auf neu 3,32 € je m³ Frischwasser 
festgesetzt werden; die Niederschlagswassergebühr kann um 3 Cent reduziert 
und auf neu 0,74 € je m² versiegelter Grundstücksfläche festgesetzt werden. 
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Maßgebend für die geringeren Gebührensätze ist ein Rückgang der investiven 
Darlehenszinsen gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 117.000,00 € und der 
Personalkostenanteile des Sondervermögens Abwasserbeseitigung um rd. 
75.000,00 €. Der Frischwasserverbrauch steigt gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 
39.000 m³. Die Gebührenergebnisermittlung des Jahres 2019 weist eine 
Überdeckung von rd. 611.000,00 € aus, welche in der Kalkulation 2022 
gebührenmindernd berücksichtigt ist. 
 
Eine Ausfertigung der Abwassergebührenkalkulation ab dem 1. Januar 2022 ist 
beigefügt.
 
In § 6 Absatz 4 der Abwassergebührensatzung ist geregelt, dass die 
Niederschlagswassergebühr, wie die übrigen Grundbesitzabgaben auch, 
vierteljährlich in gleichen Raten am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November fällig und zahlbar ist. 
 
Bei den übrigen Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Rest- und Biomüll) ist es auf 
Antrag möglich, zu gestatten, dass der Jahresbetrag in voller Höhe zum 1. Juli 
eines jeden Jahres zu entrichten ist. Diese Möglichkeit sollte auch für die 
Niederschlagswassergebühr geschaffen werden.
 
Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Finanzielle Auswirkungen
 
Keine. Die Kosten der Abwasserentsorgung werden weiterhin bis zur vollen 
Kostendeckung auf die Gebührenpflichtigen umgelegt

Anlage/n

- Aufwendungen 2022 (öffentlich)
- Erträge 2022 (öffentlich)
- Gebührenkalkulation 2022 (öffentlich)
- 1. Änderungssatzung ab 1.1.2022 (öffentlich)
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Mittelstadt Völklingen

Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2022 - Aufwendungen -

Buchungs- Gesamt- SW RW Schlüssel Schmutzwasser Regenwasser Anmerkungen

stelle betrag % %

1. Materialaufwand

Unterhaltung und Reinigung der 

Kanäle 70000/51200 450.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 202.185,00 € 247.815,00 € Entwurf WiPl 2022

Unterhaltung der 

Kanalhausanschlüsse 70000/51210 10.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 4.493,00 € 5.507,00 € Entwurf WiPl 2022

Einheitlicher Verbandsbeitrag an 

den EVS 70000/71350 5.144.766,00 € 73,00 27,00 Nach Angabe des EVS 3.755.679,18 € 1.389.086,82 € Entwurf WiPl 2022

Zwischensumme 1: 5.604.766,00 € 3.962.357,18 € 1.642.408,82 €

2. Abschreibungen auf

Sachanlagen

Abschreibungen 70000/68000 1.751.476,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 786.938,17 € 964.537,83 € Entwurf WiPl 2022

Zwischensumme 2: 1.751.476,00 € 786.938,17 € 964.537,83 €

3. Sonstige betriebliche

Aufwendungen

Unterhaltung der 

Datenverarbeitungsanlage 70000/52100 2.500,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 1.123,25 € 1.376,75 € Entwurf WiPl 2022

Anerkennungsgebühren 70000/53000 300,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 134,79 € 165,21 € Entwurf WiPl 2022

Mietkosten an die Stadt 70000/53100 43.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 19.319,90 € 23.680,10 € Entwurf WiPl 2022

Aus- und Fortbildung 70000/56200 100,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 44,93 € 55,07 € Entwurf WiPl 2022

Haftpflichtversicherung 70000/64540 2.408,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 1.081,91 € 1.326,09 € Entwurf WiPl 2022

Büroeinrichtung, Fachliteratur 70000/65000 500,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 224,65 € 275,35 € Entwurf WiPl 2022

Bekanntmachungskosten 70000/65300 50,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 22,47 € 27,54 € Entwurf WiPl 2022

Fahrt- und Reisekosten 70000/65400 2.500,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 1.123,25 € 1.376,75 € Entwurf WiPl 2022

Prüfungs- und Beratungskosen 70000/65500 200,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 89,86 € 110,14 € Entwurf WiPl 2022

Gerichts- und Prozesskosten 70000/65510 50,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 22,47 € 27,54 € Entwurf WiPl 2022

Vermischte Aufwendungen 70000/66200 50,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 22,47 € 27,54 € Entwurf WiPl 2022

Entgelte für das Inkasso
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Mittelstadt Völklingen

Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2022 - Aufwendungen -

Buchungs- Gesamt- SW RW Schlüssel Schmutzwasser Regenwasser Anmerkungen

stelle betrag % %

- an die Stadtwerke Völklingen 

Netz GmbH 70000/67300 49.500,00 € 100,00 0,00 49.500,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

- an den Wasserzweckverband 

Warndt 70000/67500 22.000,00 € 100,00 0,00 22.000,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

Erstattung von Abwassergebühren 

(Schmutzwasser) 70000/67700 35.000,00 € 100,00 0,00 35.000,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

Entleerungskosten von 

Hauskläranlagen 70000/67800 1.000,00 € 100,00 0,00 1.000,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

Leistungen des städtischen 

Fuhrparks 70000/67900 50,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 22,47 € 27,54 € Entwurf WiPl 2022

Verwaltungskostenbeitrag an die 

Stadt 70000/67950 87.023,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 39.099,43 € 47.923,57 € Entwurf WiPl 2022

Kostenerstattung an die Stadt für 

die Erhebung der 

Niederschlagswassergebühren 70000/67970 56.000,00 € 0,00 100,00 0,00 € 56.000,00 € Entwurf WiPl 2022

Erstattung von Personalkosten an 

die Stadt 70000/67990 605.132,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 271.885,81 € 333.246,19 € Entwurf WiPl 2022

Zwischensumme 3: 907.363,00 € 441.717,66 € 465.645,38 €

4. Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

Verwahrentgelte (Negativzinsen) 70000/80400 5.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 2.246,50 € 2.753,50 € Entwurf WiPl 2022

Zinsen für investive Darlehen 70000/80800 2.062.982,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 926.897,81 € 1.136.084,19 € Entwurf WiPl 2022

Kosten des Zahlungsverkehrs 70000/80830 500,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 224,65 € 275,35 € Entwurf WiPl 2022

Zwischensumme 4: 2.068.482,00 € 929.368,96 € 1.139.113,04 €

Summe der Aufwwendungen: 10.332.087,00 € 6.120.381,97 € 4.211.705,07 €
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Mittelstadt Völklingen

Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2022 - Erträge -

Buchungs- Gesamt- SW RW Schlüssel Schmutzwasser Regenwasser Anmerkungen

stelle betrag % %

Betriebliche Erträge

Auflösung von 

Ertragszuschüssen 70000/16900 356.476,00 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 160.164,67 € 196.311,33 € Entwurf WiPl 2022

Vermischte Einnahmen 70000/15750 50,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 22,47 € 27,54 € Entwurf WiPl 2022

Kostenerstattung für die 

Unterhaltung der 

Hausanschlüsse 70000/15770 1.400,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 629,02 € 770,98 € Entwurf WiPl 2022

Erstattung von Verwaltungs- 

und Betriebsausgaben 70000/16500 0,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 0,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

Interner Zinsausgleich mit der 

Stadt Völklingen 70000/20200 0,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 0,00 € 0,00 € Entwurf WiPl 2022

Gebühren im 

Beitreibungsverfahren 70000/26100 1.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 449,30 € 550,70 € Entwurf WiPl 2022

Stundungs- und 

Aussetzungszinsen 70000/26150 1.000,00 € 44,93 55,07 Fiktives Trennsystem 449,30 € 550,70 € Entwurf WiPl 2022

Summe der Erträge: 359.926,00 € 161.714,76 € 198.211,25 €

Summe aller 

Aufwendungen: 10.332.087,00 € 6.120.381,97 € 4.211.705,07 €

Summe aller Erträge: 359.926,00 € 161.714,76 € 198.211,25 €

Kalkulationsfähiger Netto- 9.972.161,00 € 5.958.667,21 € 4.013.493,82 €

Aufwand:

Prozentualer Anteil des 

kalkulationsfähigen Netto-

Aufwandes: 59,75 40,25

5 von 8 in Zusammenstellung



Mittelstadt Völklingen

Gebührenkalkulation für das Jahr 2022

 - Schmutzwasser und Niederschlagswasser -

Schmutzwasser Regenwasser Anmerkungen

Gebührenkalkulation 

Schmutzwasser

Umlagefähige Kosten 5.958.667,21 €

Zu berücksichtigender 

Überhang aus der 

Abrechnung 2019 365.051,61 €

Gesamt = 

610.965,03 €

Umzulegende Kosten 5.593.615,60 €

Frischwasserverbrauch m³ 1.683.669,00

Lt. Mitteilung der 

Stadtwerke und des 

Wasser-

zwecksverbandes 

für 2020 sowie 

Einzelfälle

Schmutzwassergebühr je 

m³ Frischwasserbezug 3,32 

Gebührenkalkulation 

Niederschlagswasser

Umlagefähige Kosten 4.013.493,82 €

Zu berücksichtigender 

Überhang aus der 

Abrechnung 2019 245.913,42 €

Gesamt = 

610.965,03 €

Umzulegende Kosten 3.767.580,40 €

Gesamtsumme der 

anrechenbaren Fläche in 

m² 5.102.070,00

Kommunale Straßen 

pp., qualifizierte 

Straßen und private 

Grundstücke

Niederschlagswasser-

gebühr je m² versiegelter 

Fläche 0,74 €
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Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Mittelstadt Völklingen über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der 

öffentlichen Abwasseranlage (Abwassergebührensatzung - AGS -) vom 19. 
Oktober 2020 

 
 
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsblatt Seite 682), in der derzeit gültigen 
Fassung, der §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29.05.1998 (Amtsblatt Seite 691) in der derzeit gültigen 
Fassung und der §§ 14 und 15 des Gesetzes zur Neuordnung der Saarländischen Ab-
fall- und Abwasserwirtschaft (EVSG) vom 26. November 1997 (Amtsblatt Seite 1352) in 
der derzeit gültigen Fassung, wird gemäß Beschluss des Stadtrates vom __.__.2021 
folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 4 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Benutzungsgebühr für je einen m³ Abwasser beträgt 
- ab dem 1. Januar 2016: 3,55 €, 
- ab dem 1. Januar 2017: 3,53 €, 
- ab dem 1. Januar 2018: 3,52 €,  
- ab dem 1. Januar 2019: 3,56 €,  
- ab dem 1. Januar 2020: 3,67 €,  
- ab dem 1. Januar 2021: 3,52 € und 
- ab dem 1. Januar 2022: 3,32 €. 
 
 
§ 5 Absatz 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Abwassergebühr für je einen m² versiegelter Fläche beträgt  
- ab dem 1. Januar 2016: 0,76 €, 
- ab dem 1. Januar 2019: 0,77 €, 
- ab dem 1. Januar 2020: 0,79 €,  
- ab dem 1. Januar 2021: 0,77 € und 
- ab dem 1. Januar 2022: 0,74 €. 
 
 
§ 6 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Der feste Jahresbetrag für die Niederschlagswassergebühr basiert jeweils auf dem Vor-
jahreswert und wird in dem jeweiligen Grundbesitzabgabenbescheid der Mittelstadt 
Völklingen, zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben, festgesetzt und erhoben. 
Er ist vierteljährlich in gleichen Raten am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember fällig und zahlbar. Auf Antrag einer / eines Gebührenpflichtigen kann ge-
stattet werden, dass der Jahresbetrag zum 1. Juli eines jeden Jahres in einer 
Summe entrichtet wird. Die Zahlungen sind zu den in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Fälligkeitszeitpunkten, über den Ablauf des Kalenderjahres hinaus, so 
lange zu entrichten, bis eine Neufestsetzung erfolgt. 
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Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
 
 
Völklingen, __.__ 2020 
 
 
 
Christiane B l a t t, Oberbürgermeisterin 
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